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Kreisverband Odenwaldkreis

	Klientenbezogen Zusammenarbeit
	Betreutes Wohnen



1. Ziel und Zweck

Diese Verfahrensanweisung regelt die klientenbezogene Zusammenarbeit mit nicht

einrichtungsangehörigen Personen und Institutionen.

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für die Leiterinnen/Mitarbeiterinnen des Betreuten

Wohnens. Die Überwachung der Einhaltung erfolgt durch den Vorstand.

3. Beschreibung

Zur Klienten bezogenen Zusammenarbeit mit anderen Stellen ist für jede dritte Person

oder Einrichtung zuvor eine schriftliche Schweigepflichtentbindung einzuholen. Die

einwilligende Person ist über die Widerrufbarkeit aufzuklären. Jeweils eine Kopie der

Schweigepflichtentbindung ist dem Einwilligenden und der dritten Person/Einrichtung

auszuhändigen. Die Notwendigkeit einer Schweigepflichtentbindung besteht auch bei

einer Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen Einrichtungen des DRK Suchthilfeverbundes.

Die Notwendigkeit einer Schweigepflichtentbindung entfällt, sofern eine gesetzliche

Auskunftspflicht besteht.

4. Mitgeltende Unterlagen

VA SHZ 04-03 Schutz personenbezogener Daten

Bundesdatenschutzgesetz

Landesdatenschutzgesetz

Datenschutzverpflichtung nach § 5BDSG des DRK vom 14.02.02

§ 203 StGB (Schweigepflicht)

§ 138 StGB (Nichtanzeige geplanter Straftaten)

BGB (Betreuungsrecht)

§ 71 Übermittlung von Sozialdaten

BSHG

Schweigepflichtentbindung

5. Qualitätsaufzeichnung

Schweigepflichtentbindung

Handakte
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